
BayÖPNVG: Art. 3 Vorrang des öffentlichen Personennahverkehrs

Art. 3  Vorrang des öffentlichen Personennahverkehrs 
 
(1) Dem öffentlichen Personennahverkehr soll vor allem in den Innenstädten bei Ausbau und Finanzierung 
Vorrang vor dem motorisierten Individualverkehr eingeräumt werden, soweit dies zur Ordnung der 
nahverkehrlichen Verbindungen erforderlich ist, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
entspricht und sich von der Nachfrage her rechtfertigt.

(2) 1Um die Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs zu fördern, sollen, wo ein verkehrlicher 
Bedarf besteht, an Haltestellen außerhalb der Kernstädte Abstellmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge und an 
allen Haltestellen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen werden. 2Der möglichst frühzeitige 
Übergang auf den öffentlichen Personennahverkehr soll durch Verkehrsleitsysteme und andere geeignete 
Maßnahmen unterstützt werden.

(3) 1Sonderlinienverkehr im Sinn von § 43 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) und die auf Grund 
der Freistellungsverordnung nach dem Personenbeförderungsgesetz freigestellten Verkehre sind soweit wie 
möglich in den öffentlichen Personennahverkehr zu überführen. 2Schüler sind grundsätzlich im öffentlichen 
Linienverkehr nach § 42 PBefG oder im Schienenpersonennahverkehr zu befördern. 3Schulbusse sind nur 
zu verwenden, soweit damit die Beförderung wirtschaftlicher oder sachgerechter durchgeführt werden kann. 
4Berufstätige sind im öffentlichen Linienverkehr nach § 42 PBefG oder im Schienenpersonennahverkehr zu 
befördern, soweit dies wirtschaftlich und verkehrlich geboten oder zweckmäßig ist.


